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 7. fordert die Russische Föderation auf, der Unterstützungs- und Hilfsmission der 
Internationalen Atomenergie-Organisation für Saporischschja so lange raschen und unein-
geschränkten Zugang zu allen für die nukleare Sicherheit und Sicherung wichtigen Berei-
chen der Anlage zu gestatten, bis sie das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja wieder 
der uneingeschränkten Kontrolle der souveränen zuständigen Behörden der Ukraine unter-
stellt, damit die Organisation umfassend über die Situation in Bezug auf die nukleare  
Sicherheit und Sicherung dieser Anlage Bericht erstatten kann; 

 8. fordert alle Parteien des bewaffneten Konflikts auf, das humanitäre Völkerrecht 
unter allen Umständen zu achten; 

 9. fordert alle Parteien des bewaffneten Konflikts außerdem auf, die „sieben tra-
genden Säulen der Gewährleistung der nuklearen Sicherheit und Sicherung während eines 
bewaffneten Konflikts“ sowie die fünf konkreten Grundsätze des Generaldirektors der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation vollumfänglich einzuhalten, um zur Gewährleis-
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